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V

Vorwort

Das moderne Abfallrecht ist von zwei wesentlichen Aufgaben geprägt: Es ist 
zum einen Umweltrecht und dient in dieser Funktion dem Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen. Als wesentliche Instrumente zur Erreichung dieses 
Ziels wirken etwa die Pflichten zur ordnungsgemäßen und umweltverträg-
lichen Entsorgung sowie aber auch schon die Grundpflicht der Abfallvermei-
dung. Das Abfallrecht ist zum anderen Regulierungsrecht und soll in dieser 
Funktion den Zugriff von staatlichen und privaten Akteuren auf die Bewirt-
schaftung von Abfällen ordnen. Beide Aspekte des Abfallrechts unterstehen 
freilich verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben, wobei letztere immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 

Das am 01.06.2012 in Kraft getretene neue Kreislaufwirtschaftsgesetz führt 
vor diesem Hintergrund fort, was der moderne Umweltgesetzgeber 1972 mit 
dem ersten deutschen Abfallgesetz (AbfG) angelegt und mit den Novellen der 
Jahre 1986 und 1996 (KrW-/AbfG) weiterentwickelt hat. Aus einer in erster 
Linie zur Erfüllung einer gefahrenabwehrrechtlich geprägten Ordnungsauf-
gabe angelegten Rechtssetzung ist eine den Marktgesetzmäßigkeiten zuge-
wandte Bewirtschaftungsaufgabe geworden. In einem zwar stark regulier-
ten, vornehmlich kommunalwirtschaftlich geprägten Markt werden Abfälle 
heute mehr denn je als wertvolle Ressource betrachtet. Der Abbau und Ein-
satz von Primärstoffen wird dadurch auf das notwendige Maß verringert und 
so ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die Abfallwirtschaft 
ist heute eine High-Tech-Branche, das Abfallrecht wiederum hat die Pflicht, 
Investitionen in diese hohe technische Qualität zu fordern, zu fördern und 
schließlich auch zu sichern. 

Durch die Vielzahl untergesetzlicher, einerseits vertikal stoffstrombezoge-
ner, andererseits horizontal instrumenteller Regelwerke ist das Abfallrecht 
zudem zu einer Spezialmaterie geworden, die dementsprechend auch nur 
noch von Spezialisten durchblickt wird. Dabei bleibt das Abfallrecht von ho-
her Dynamik geprägt: Bereits wenige Jahre nach Inkrafttreten der neuen EU-
Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG), die mit dem KrWG zum 01.06.2012 in 
deutsches Recht umgesetzt worden ist, beabsichtigt die Europäische Kom-
mission bereits eine umfassende Novellierung des europäischen Abfallrechts 
und hat hierzu den Entwurf zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie sowie 
weiterer abfallrechtlicher Richtlinien vorgelegt (COM (2014) 397 final, vom 
02.07.2014). Nationale Rechtssetzung, Vollzug und Rechtsprechung stehen 
ebenfalls nicht still. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 2012 führt das bisherige Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz von 1996 behutsam fort. Ein wesentlicher Teil der Änderun-
gen ist europarechtlich vorgegeben, so beispielsweise die neue Abfalldefi-
nition (§ 3 Abs. 1), zahlreiche Änderungen im Anwendungsbereich (§ 2) und 
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bei den Begriffsbestimmungen (§ 3), die neuen Regeln zur Anerkennung von 
Nebenprodukten (§ 4) und dem Ende der Abfalleigenschaft (§ 5), die neue 
fünfstufige Abfallhierarchie (§ 6), das Vermischungsverbot für gefährliche Ab-
fälle (§ 9), die Einführung einer ab 2015 zu erfüllenden Pflicht zur Getrennt-
sammlung von Bioabfällen (§ 11 Abs. 1) sowie von Papier-, Metall-, Kunst-
stoff- und Glasabfällen (§ 14 Abs. 1) und die Einführung von verbindlichen 
Recyclingquoten (§ 14). Anderes ist nationalen Einflüssen geschuldet, so etwa 
die gesetzliche Grundlage für die Einführung einer „einheitlichen Wertstoff-
tonne“ (§ 10 Abs. 1 Nr. 3, § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 25 Abs. 2 Nr. 3) und die 
Regulierung der gewerblichen Sammlung von Haushaltsabfällen (§§ 17, 18), 
die bis in den Vermittlungsausschuss hinein zu allerhand Streit gesorgt hat. 
Einige der Neuerungen, insbesondere diejenigen zur gewerblichen Samm-
lung, sind – teilweise heftig – umstritten, andere, wie etwa die Regeln zum 
Ende der Abfalleigenschaft und zu Nebenprodukten, müssen sich noch ent-
falten. Wiederum anderes, wie namentlich die neuen Regeln zur Anzeige- 
und Erlaubnispflicht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Ab-
fällen (§§ 53, 54) haben mit der Anzeige- und Erlaubnisverordnung, die zum 
01.06.2014 vollumfänglich in Kraft getreten ist, schon zu neuem untergesetz-
lichen Regelwerk geführt.

Der Kommentar wendet sich an die Anwender des Abfallrechts in Unterneh-
men, Verwaltungen, Verbänden, Ministerien und der Anwaltschaft und soll 
ihnen eine verlässliche und fundierte Grundlage für ihre Tätigkeit bieten. 
Die Autoren sind allesamt erfahrene Praktiker im Abfallrecht aus der Anwalt-
schaft, Unternehmen, Verbänden und Justiz. Sie haben neben ihrer beruf-
lichen Tätigkeit, jedoch aus ihrer beruflichen Tätigkeit heraus, die einzelnen 
Vorschriften verständlich und aktuell kommentiert. 

Als Herausgeber danke ich allen Autoren herzlich für ihre engagierte und 
fachkundige Mitwirkung. Der Kommentar ist insofern ein Gemeinschafts-
werk aller Beteiligten. Danken möchte ich auch den wissenschaftlichen Mit-
arbeitern Frau Caroline Freier und Herrn Dr. Tobias Kumpf für ihre tatkräftige 
Mithilfe. Besonderer Dank gilt dem Erich Schmidt Verlag und hier in heraus-
ragender Weise Herrn Sven Clever für seine aufopferungsvolle Unterstüt-
zung, die das Erscheinen des Kommentars erst möglich gemacht hat, sowie 
Herrn Robin Gastmann, der bei der Fertigstellung des Werks ebenfalls gro-
ßen Einsatz gezeigt hat.

Wir freuen uns auf Ihre Kritik und stehen Anregungen, Verbesserungs- und/
oder Ergänzungsvorschlägen aufgeschlossen gegenüber. Sie erreichen uns 
wie folgt:

Rechtsanwalt Stefan Kopp-Assenmacher 
Kopp-Assenmacher Rechtsanwälte 
Friedrichstraße 186 
10117 Berlin 
E-Mail: s.kopp@kopp-assenmacher.de

Berlin, September 2014 Stefan Kopp-Assenmacher
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